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Handelsstand und Handelsgeschäfte I. 

Lektion 1: Der Kaufmann und das HGB 

Wenn Sie die folgenden Seiten lesen, müssen Sie sich zwei Dinge vor 
Augen halten: 

Erstens: Das vorliegende Buch will Sie in die Lage versetzen, Prüfungs-
aufgaben mit Erfolg zu bearbeiten. Die Aufgaben bestehen aus prakti-
schen Fällen, die Sie mit Hilfe des Gesetzes lösen müssen. Es ist daher 
unbedingt notwendig, dass Sie sich im Gesetz gut und schnell zurecht 
finden. Dieses Ziel erreichen Sie aber nur, wenn Sie jeden hier zitierten 
Paragrafen sofort im Gesetz nachschlagen und gründlich durchlesen. 
Sie müssen beim Studium also immer einen Gesetzestext neben sich 
liegen haben. Vielen erscheint das am Anfang hinderlich und unbequem. 
Aber leider geht es nicht anders, wenn Sie brauchbare Arbeiten schreiben 
wollen. 

Man kauft sich am besten gleich die Gesetzessammlung „Schönfelder“, 
die auch im Examen zugelassen ist. Nichtjuristen können sich auch mit 
anderen Texten begnügen; diese sollten aber neben dem Handelsgesetz-
buch (HGB) auch das Aktien-, das GmbH- und das Genossenschaftsgesetz 
(AktG, GmbHG, GenG), ferner das Wechselgesetz und das Scheckgesetz 
(WG, ScheckG) und das BGB enthalten. Ohne Gesetzestext ist die Lektüre 
dieses Buches sinnlos! 

Zweitens: Das HGB enthält das Recht des Kaufmanns nicht zu 100 Pro-
zent, sondern es stellt nur Regeln für einige typische Handelsgeschäfte auf 
und belässt es im Übrigen beim BGB. Zur Lösung eines Handelsrechtsfalls 
brauchen Sie im Durchschnitt 20 bis 50 Prozent BGB. Da also das HGB 
auf dem BGB aufbaut und es voraussetzt, braucht jeder HGB-Student 
gewisse Vorkenntnisse im BGB; denn man kann die zweite Lektion nicht 
vor der ersten lernen. Sollten Sie die erforderlichen Kenntnisse noch 
nicht haben, dann besorgen Sie sich am besten das im gleichen Verlag 
erschienene Buch „BGB – leicht gemacht® “. Es ist speziell auf den ju-
ristischen Anfänger zugeschnitten und um Einprägsamkeit und Kürze 
bemüht. Ohne gewisse BGB-Kenntnisse ist die Lektüre dieses Buches also 
ebenfalls sinnlos! 



6 Handelsstand und Handelsgeschäfte 

BGB und HGB

Wie schon angedeutet, ist das HGB das Sonderrecht der Kaufleute; d.h.: 
immer, wenn ein Kaufmann im Spiel ist, kommt HGB zum Zug. Bitte 
lesen Sie jetzt § 345. (Wenn hier eine Bestimmung ohne Gesetzesangabe 
zitiert wird, ist immer das HGB gemeint.) Sie sehen: Es genügt, wenn 
ein Vertragspartner Kaufmann ist; dann gilt das HGB für das ganze Ge-
schäft (z.B. Frachtgeschäft, § 407), also auch für den anderen Teil, der 
nicht Kaufmann ist. Nur einige wenige §§ des HGB verlangen, dass beide 
Partner Kaufleute sind. Lesen Sie bitte § 352 I 1, d.h. den 1. Satz des 
Absatzes I von § 352. Auf die Fälle des beiderseitigen Handelsgeschäfts 
wird also vom Gesetzgeber immer besonders hingewiesen. 

Das HGB gibt, wie gesagt, für einige typische Fälle des Geschäftsverkehrs 
Sondervorschriften. Versuchen Sie z.B. einmal, im Inhaltsverzeichnis 
oder im Text des HGB etwas über geschäftsunfähige Kaufleute oder über 
die Anfechtung von Handelsgeschäften zu finden. 

Sie können höchstens unter „Handelsgeschäfte, Allgemeine Vorschriften“ 
suchen, §§ 343 ff. Aber auch hier werden Sie nichts finden. Sie müssen 
also auf das BGB (§§ 104 ff., 119 ff.) zurückgreifen. Wir merken uns: Das 
BGB ist subsidiär gegenüber dem HGB, d.h. wo das HGB nichts regelt, 
kommt wieder BGB zum Zug. Wo dagegen das HGB Vorschriften enthält 
wie z.T. beim Handelskauf, tritt das BGB als das allgemeinere Gesetz 
hinter dem spezielleren HGB zurück. Dieser Grundsatz ist in Art. 2 des 
Einführungsgesetzes zum HGB ausdrücklich niedergelegt. 

Wir können also folgende Sätze aufstellen: 

HGB und BGB 

Das HGB ist das 1. Sonderrecht der Kaufleute. Zu seiner Anwen-
dung genügt es regelmäßig, wenn bei einem Handelsgeschäft 
nur einer der Vertragspartner Kaufmann ist. 

Das BGB ist gegenüber dem HGB 2. subsidiär, d.h. es kommt 
überall zum Zug, wo das HGB keine Vorschriften enthält. 

!
Leitsatz 1
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7Lektion 1: Der Kaufmann und das HGB 

Kaufmann und Nichtkaufmann

 Fall 1
Ein Malermeister hat im Lauf der Jahre einen gut gehenden Betrieb mit 
zwölf Mann Belegschaft und hohen Umsätzen aufgebaut. Er fragt Sie, 
ob er sich ein Handelsgesetzbuch zulegen soll, weil er unter Umständen 
Kaufmann im Sinn des HGB geworden ist. 

Wenn Sie § 1 lesen, sehen Sie, dass Kaufmann nicht nur ist, wer Han-
del treibt. Auch ein Handwerker, der nicht kauft und verkauft, gilt als 
Kaufmann, wenn sein Unternehmen „einen in kaufmännischer Weise 
eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert“. Belegschaft und Umsatz sind 
hier zwar wichtige Indizien; vor allem aber kommt es auf das Erfordernis 
der kaufmännischen Buch- und Kassenführung an. Je größer der Kun-
denkreis und je vielfältiger die angebotenen Leistungen, desto eher wird 
eine „kaufmännische Einrichtung“ nötig sein. 

Im gegebenen Fall kann man unterstellen, dass § 1 II erfüllt ist – wie 
übrigens auch bei den meisten größeren Baugeschäften, Ziegeleien oder 
Kieswerken. Unser Meister ist also Kaufmann im Sinne des HGB. 

 Fall 2
Der selbstständige Handelsvertreter H arbeitet für drei Firmen auf Provi-
sionsbasis. Er besitzt ein eigenes kleines Büro mit Sekretärin. 

Ist H Kaufmann? 

Obwohl H vermutlich keine aufwändige Buchführung braucht, sollte er 
sich wegen der Sonderregelung des § 84 IV auch ein HGB kaufen; § 84 
ist in allen Punkten erfüllt. 

Bei dieser Gelegenheit noch eine wichtige Bitte. Sie sollten sich unbe-
dingt zwei Dinge angewöhnen: 

Lesen Sie jeden hier zitierten Paragrafen langsam und beachten Sie jedes 
Wort. Soweit möglich, lesen Sie laut! Außerdem ist es zweckmäßig, wenn 
Sie bei jedem Paragrafen, den Sie lesen, im Gesetz ein Zeichen machen, 
etwa die Zahl der Bestimmung unterstreichen, hier z.B. § 84. Wenn Sie 
später im Gesetz etwas suchen, so springen Ihnen dann die immer wieder-


